
    

 
 
54. Deutscher Verkehrsgerichtstag   27. bis 29. Januar 2016 in Goslar 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis II 
 
MPU unter 1,6 Promille? 
 
 
 
 

1. Es besteht ein Auslegungswiderspruch in der aktuellen Anwendung des § 13 
Fahrerlaubnisverordnung (FeV): Dieser führt zu regional unterschiedlicher Praxis 
bei der Anordnung der Medizinisch-Psychologischen-Untersuchung (MPU).  

2. Die Vorschrift des § 13 FeV bedarf daher umgehend einer eindeutigen Formulie-
rung.  

3. Der Arbeitskreis vertritt die Ansicht, dass aufgrund der Rückfallwahrscheinlichkeit 
die Anordnung der MPU bei Kraftfahrzeugführern bereits ab 1,1 Promille erfolgen 
sollte.  

4. Der Arbeitskreis sieht keine fachliche Grundlage für die grundsätzliche Annahme 
von Eignungszweifeln im Verwaltungsverfahren aufgrund einmaliger Trunkenheits-
fahrt  unter 1,1 Promille.  

5. Alkohol-Interlock stellt keine Alternative zur Begutachtung der Fahreignung dar.  

 

 


